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Neuordnung des
Strahlenschutzrechts

Das neue Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung (Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) wurde am 27. Juni 2017 
erlassen [1]. Mit dem Strahlenschutzgesetz hat die Bundesrepublik 
Deutschland die Richtlinie 2013/59/Euratom in das nationale Recht um-
gesetzt. Es trifft Regelungen zum Schutz des Menschen und, soweit es 
um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Um-
welt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung insbesondere 
bei geplanten Expositionssituationen, Notfallexpositionssituationen und 
bestehenden Expositionssituationen.

Mit Umsetzung der Richtlinie wird das deutsche Strahlenschutzsystem 
durch die von der Richtlinie vorgegebene Unterscheidung zwischen ge-
planten, bestehenden und notfallbedingten Expositionssituationen grund-
legend neu strukturiert. Da nicht nur der anwendungsbereich erheblich 
erweitert, sondern auch inhaltlich neu strukturiert wurde, ist ein eigen-
ständiges formelles Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ioni-
sierender Strahlung erarbeitet worden. Dabei wurden viele Regelungen, 
die bisher in der Röntgenverordnung und Strahlenschutzverordnung zu 
finden waren, in das neue Gesetz übernommen und damit höherrangig 
eingeordnet. 

Weiterhin sind bestehende Vorgaben den Ergebnissen des wissen-
schaftlichen Fortschritts angepasst worden. Durch die Neuordnung des 
Strahlenschutzrechts soll nicht nur der Strahlenschutz verbessert wer-
den, sondern auch das Strahlenschutzrecht übersichtlicher und vollzugs-
freundlicher gestaltet werden. So sind z. B. Doppelregelungen, die bisher 
in der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung enthalten 
waren, durch Zusammenführung in das Strahlenschutzgesetz entfallen. 
Durch den Wegfall der aufteilung der – weitgehend identischen – Rege-
lungen von Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung ist davon 
auszugehen, dass es weniger Fälle geben wird, in denen ein Betreiber 
anlagen nach der Röntgenverordnung und Strahlenschutzverordnung 
einsetzt, und nur noch eine Behörde für den Strahlenschutz zuständig ist 
[2]. Es ist damit zu rechnen, dass die bisherige aufteilung der zuständi-
gen Behörden nach Röntgen- und Strahlenschutzverordnung in Zukunft 
neugeordnet wird.

Im Strahlenschutzgesetz finden sich viele Verordnungsermächtigun-
gengen, von denen die meisten mit der Erstellung einer neuen Strah-
lenschutzverordnung abgearbeitet werden sollen. Diese neue Strahlen-
schutzverordnung wird dann im Wesentlichen die alte Strahlenschutz-
verordnung und die Röntgenverordnung enthalten. Damit wird die Rönt-
genverordnung als eigene Verordnung demnächst nicht mehr existieren.

Das Strahlenschutzgesetz ist zum teil zum 1. Oktober 2017 in Kraft ge-
treten, dies betrifft im Wesentlichen den teil zu Notfallexpositionssitu-
ationen. Die anderen teile werden zum 31.12.2018 in Kraft treten. Bis 
dahin ist noch die Strahlenschutzverordnung zu finalisieren, erst danach 

werden die Richtlinien, wie die Fachkunderichtlinie, die Qualitätssiche-
rungsrichtlinie, die Sachverständigenrichtlinie etc. überarbeitet, ange-
passt und in Kraft treten. Bis dahin sind noch die alten Verordnungen und 
Richtlinien anzuwenden.

abschied

Mit diesem Heft zum Strahlenschutzrecht werde ich mich nach über 16 
Jahren aus der Rolle als Redakteur verabschieden, da die Zeit für diese 
tätigkeit leider immer mehr fehlt. Ich werde aber weiterhin im Redakti-
onsbeirat tätig bleiben. Ich möchte Ihnen für die Wegbegleitung als treue 
Leser danken und bin sicher, dass Sie auch weiterhin mit der mt-medi-
zintechnik viel Freude und eine gute Unterstützung bei der Weiterbildung 
haben.

Ihr 
Martin Fiebich
Bad Nauheim
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Wie schon im Editorial erwähnt, verabschiedet sich Professor 
Martin Fiebich als verantwortlicher Redakteur der mtlmedizin-
technik mit der vorliegenden ausgabe. 
2001 hat er die Chef-Redaktion von Professor Böckmann über-
nommen und seither die Organisation der Hefte betreut – in den 
letzten Jahren im Wechsel mit Iris Bings. Für zahlreiche ausgaben 
stellte er interessante themen zusammen und war so maßgeblich 
am Erfolg der mtlmedizintechnik beteiligt. Er hat Know-how und 
Erkenntnisse aus seiner tätigkeit an der technischen Hochschule 
Mittelhessen und seiner Mitwirkung in vielen interdisziplinären 
arbeitskreisen in das redaktionelle Konzept der mtlmedizintech-
nik einfließen lassen. Mit Beiträgen zum medizinischen Strahlen-

schutz, zur Bildgebung und zu verschiedenen Fachdisziplinen sind 
so spannende und ausgewogene Hefte entstanden.

Verlag, Satz und Herausgeberbeirat danken Martin Fiebich für sein 
großes Engagement, seine Zuverlässigkeit und wertschätzende 
Zusammenarbeit.
Wir freuen uns, dass er dennoch als Mitglied im Herausgeberbei-
rat der mtlmedizintechnik zur Verfügung steht.

Für seine weiteren aufgaben wünschen wir Herrn Fiebich alles 
Gute und freuen uns auf die Zusammenarbeit in etwas anderer 
Form.

Iris Bings, Cindy Bouchagiar und das team der mtlmedizintechnik

Ein großes Dankeschön in eigener Sache!
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